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1100 Jahre Würenlos -Die St. Galler Urkunde von 870
Die Urkunde in deutscher Übersetzung

Ich, Landeloh, übergebe im Namen Gottes und für mein und meiner
Vorfahren Seelenheil dem Kloster Sankt Gallen, das gegenwärtig der ehrwürdige
Abt Grimaldus leitet, folgende Güter: meine Kirche in Höngg, meinen Besitz

in Dällikon und was ich überhaupt östlich der Limmat im Zürichgau
besitze, ausgenommen meine Erwerbung in Würenlos.
Immerhin sei festgehalten, dass ich alle genannten Güter zeit meines Lebens
innebehaften darf und dafür pro Jahr einen Schilling1 Zins bezahle. Dazu
sollen mir die Vorsteher des Klosters noch folgende Güter aus ihrem Besitz
auf meine Lebenszeit als Lehen geben: einen Hof in Wurmsbach2, zwei
Hufen8 in Burg2, eine Hufe in Wagen2, eine in Engstringen, eine in Affol-
tern und eine in Regensdorf.
Wenn ich sterbe, gehen alle der Abtei gehörenden Güter an diese zurück.
Sollte mich aber meine Murter oder mein Priesrer Willeboldus überleben, so

darf sie die Hufe in Affolrern zu einem Jahreszins von einem Schilling zeit
ihres Lebens behalten, und ebenso behält der Priester Willeboldus die Hufe
bei Engstringen und seine Kirche in Höngg zum selben Zins auf Lebenszeit.
Bei ihrem Tod aber sollen alle Güter mit Gesinde und Fahrhabe, die ich im
Zürichgau besitze, mit Ausnahme meiner Erwerbung in Würenlos, als Eigentum

des Klosters Sankt Gallen gelten. Immerhin darf das Kloster diese
niemehr zu Lehen geben. Um alle Zweifel auszuschliessen, sei hier nochmals
festgehalten, dass ich für meine und die vom Kloster zu Lehen erhaltenen Gebiete
im ganzen einen Schilling Zins bezahlen muss. Ebenfalls soll meine Mutter
für meine Besitzungen und die genannte Hufe in Affoltern im ganzen einen

Schilling bezahlen und Willeboldus einen. Wer diesen Vertrag anficht, soll
zuhanden des königlichen Schatzes drei Unzen4, Gold und fünf Pfund5,
Süber bezahlen, und dieser Vertrag soll dessen unbeschadet mit seinen

Bestimmungen in Krafr bleiben. Gegeben zu Höngg im Beisein von Zeugen,
deren Unterschriftszeichen hier fesrgehalten sind. Es folgt das Zeichen des

Landeloh und seines Advokaten Oadalhart, die diesen Vertrag abgeschlossen

haben. Es folgen die Zeichen der Zeugen: Ruochere, Herbrecht, Wolf-
here, Perichker, Landolr, Heitar, Adalbrechr, Adalbern, Otro, Reginger, Egino,

4

Die St. Galler Urkunde vom Jahre 870, in welcher Würenlos (Wirchilleozha)
erstmals erwähnt wird.
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Wolfhere, Wolfhart Ratker, Huprecht, Waning, Cozhelm, Adalhelm, Oadal,
Undolf, Ich, Notker, habe den Vertrag geschrieben und Unterzeichner. Gegeben

am 8. Februar einem Mittwoch, im dreissigsten Jahr der Regierung
Ludwigs6, unter dem Grafen Rudolf. Max Wehrli

Anmerkungen:

1. ca. 16 g Silber
2. Kanton St Gallen
3. Landstück von nicht genau bestimmbarer Grösse, Acker
4. 1 Unze ca. 30 g
5. 1 Pfund ca. 320 g
6. Ludwigs des Deutschen
7. wahrscheinlich Graf des Zürichgaus
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